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Anfrage nach §17 der Geschäftsordnung zur nächsten Ratssitzung am 
26.11.2015 
 
 
 
Konsequenzen aus der Bedarfsabfrage des Kreises Siegen-Wittgenstein zu 
den Kindergartenplätzen in der Gemeinde Wilnsdorf 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 
 
der Kreis Siegen-Wittgenstein ermittelt regelmäßig den Bedarf an Kindergarten-
plätzen in den Kommunen. Für die Gemeinde Wilnsdorf liegen nun die Zahlen für 
das Jahr 2016/ 2017 vor. Da Eltern für Kinder, die älter als ein Jahr sind, ein ein-
klagbares Recht auf einen Kindergartenplatz haben, ergibt sich für unsere Frakti-
on die Frage, ob die vorgehaltenen Plätze in Wilnsdorf den Bedarf decken. Da 
die Gemeinde bei einigen Kindertageseinrichtungen Grundstücks- oder Gebäu-
deeigentümer ist, steht sie in der Verantwortung, bei notwendig werdenden bauli-
chen Erweiterungen rechtzeitig die notwendigen Maßnahmen zu treffen. 
 

Aus diesem Grund stellen wir folgende Fragen: 

 
1. Wie viele Kindergartenplätze werden in der Gemeinde Wilnsdorf ab Sommer 

2016 insgesamt benötigt und wie viele können angeboten werden? 
2. Wie sieht das Verhältnis von Angebot und Nachfrage aufgeschlüsselt nach 

den einzelnen Ortsteilen bzw. Kindertageseinrichtungen aus? 
3. Bei welchen der Kindertageseinrichtungen, bei denen der gemeldete Bedarf 

das Angebot übersteigt, ist die Gemeinde Grundstücks- und/oder Gebäude-
eigentümer? 

4. Wie viele Kindergartenplätze werden zusätzlich zum gemeldeten Bedarf in 
den Ortsteilen Wilden, Anzhausen und Obersdorf vorgehalten? Die in diesen 
Ortsteilen in den Flüchtlingsunterkünften lebenden Kinder haben ebenfalls 
einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Diese wurden, zumin-
dest in Anzhausen und Obersdorf, bei der Bedarfsabfrage im Oktober 2015 
noch nicht quantitativ berücksichtigt. 

5. Welche baulichen und ggf. weiteren Maßnahmen sind konkret geplant, um 
den jeweiligen Bedarf an Kindergartenplätzen in den einzelnen Ortsteilen 
adäquat zu decken? 
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